


	Firma:
     
	Betriebsanweisung
gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1

	
	Etikettiermaschine

	
	Arbeiten an der Etikettiermaschine

	Gefahren für den Menschen

	
· Gefahr durch Erfasstwerden (Quetsch- und Scherstellen)
· Gefahr von Gehörschädigungen durch Lärm
· Gefahr durch unkontrolliert bewegte Teile (Glassplitter)
· Gefahr durch heiße Oberflächen (z. B. Kapselschrumpfer)
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		Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
	

	· Sicherheitsschuhe tragen, eng anliegende Kleidung und ggf. Haarnetz tragen.
· Bei mehr als 85 dB(A) Gehörschutz tragen.
· Bei der Montage der Maschine Handschuhe tragen und bei der Beseitigung von Glasbruch schnittschutzsichere Handschuhe verwenden.
· Maschinen dürfen nur von unterwiesenen Personen bedient werden.
· Vor jeder Inbetriebnahme Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen kontrollieren:
· Die Schutzverkleidungen der Maschine müssen während des Betriebs vollständig angebracht sein.
· Vor jedem Einsatz Not-Aus-Schalter auf Funktionsfähigkeit überprüfen.
· Nicht in die laufende Maschine fassen.
· Montage und Umbau erfolgen ausschließlich nach Abschaltung und vollständigem Stillstand der Maschine. Hauptschalter ausschalten und gegen ungewolltes Ingangsetzen sichern.
· Sicheren und störungsfreien Betrieb der Anlage durch intern geregelte Aufgabenverteilung und klare Zuständigkeiten sicherstellen.
· Bei Etikettiermaschinen mit Kapselschrumpfer ausreichend Abstand zu heißen Maschinenteilen halten.

	

	Verhalten bei Störungen

	
· Bei Störungen und bei Glasbruch sofort Not-Aus-Schalter betätigen.
· Vor dem Beheben von Störungen den Antrieb abstellen (Hauptschalter ausschalten) und gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern. Vorgesetzte informieren.
· Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden.


		Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe
	Notruf 112

	Standort Telefon:
     
	Ersthelfer:
     
	Standort Verbandkasten:
     
	[image: ]

	
· Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten!
· Notruf veranlassen (112)!
· Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten!
· Erste Hilfe leisten!
· Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten.
· Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). 
· Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112!


	Instandhaltung

	
· Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. 
· Bei allen Arbeiten den Gesamtantrieb abstellen und gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern


	Ort:	Datum:
     	          
	Unterschrift Verantwortlicher:

	Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.



	[bookmark: _GoBack]Informationen beispielhaft zusammengestellt von der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) Stand 04/2023  [image: ]	Seite 1 von 1




	Informationen beispielhaft zusammengestellt von: Sicherheitstechnischer Dienst [STD] der SVLFG [image: ]	Seite 2 von 2



image4.png




image5.png




image6.png




image7.jpeg




image1.png




image2.png




image3.png




image8.jpeg




